
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 Die voraussichtlich anfallenden Abfälle bei der Veranstaltung entsprechend der 
geplanten Aktivitäten. (Restmüll, Bioabfall, Küchen- und Speiseabfälle, Papier, 
Glasverpackungen, Leicht- und Metallverpackungen usw.) 

 

 Angaben wie die anfallenden Abfälle getrennt werden. 
(etwaige Zwischenbehältnisse zur Abfallsammlung und -trennung. Beschreibung der 
gekennzeichneten Behälter; Anzahl der Behälter mit Angabe der Volumina in Liter, z.B. 
2 x Restmüll à 240l, 1 x Buntglas à 240l) 
 

 Plan zum Aufstellungsplatz der Sammelbehälter für die getrennte Sammlung. 
Bei Veranstaltungen die sich über mehrere Plätze und Gassen erstrecken, sind die 
Behälterstandorte planlich exakt darzustellen.   (genauer Standort & Abfallfraktionen)  

 

 Von welchen Entsorgungsunternehmen, werden die jeweils getrennt gesammelten 
Abfälle entsorgt? 

 

 Bei Veranstaltungen auf öffentlichem Gut ist verpflichtend Mehrweggeschirr und –
besteck zu verwenden! 
Andernfalls kann grundsätzlich keine positive Stellungnahme der Behörde erfolgen.  
(gem. §4 Abs. 5 der Richtlinien für die Erteilung der Zustimmung zur Durchführung von 
Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen) 

 
 
 
 
 
 
 

Umweltamt 
Referat für Abfallwirtschaftscontrolling 

Schmiedgasse 26/IV │ 8011 Graz 
Tel.: +43 316 872-4317 

E-Mail: umweltamt@stadt.graz.at 
 
 

Information für Veranstalter:innen 
zum Entsorgungskonzept 
Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen 

Für die ordnungsgemäße Sammlung, Trennung und Entsorgung der Abfälle ist von den  
Veranstalter:innen ein Entsorgungskonzept auszuarbeiten, welches mit dem – Referat für 
Abfallwirtschaftscontrolling abzusprechen und spätestens zwei Wochen vor der 
Veranstaltung an das Umweltamt einzureichen ist.  
 
Entsprechend den gültigen Veranstaltungsrichtlinien, dem Bundes-Abfallwirtschaftsgesetz, dem 
Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetz und seinen Verordnungen, dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz und der Steiermärkischen Veranstaltungssicherheitsverordnung,  
muss das vorzulegende Entsorgungskonzept immer folgende Angaben enthalten: 
 
 

Gut zu wissen: 
Unter bestimmten Bedingungen können bei ökologisch nachhaltiger Ausrichtung der 
Veranstaltung, auch Förderungen lukriert werden. 
Informationen finden Sie unter www.gscheitfeiern.at 

Informieren Sie sich über unseren Mehrwegbonus und den BackCupEVENT, unseren geförderten 
Mehrwegbecher für Veranstaltungen. www.umwelt.graz.at/mehrweg  
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